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Lizenzschlüssel:  
    
Sparkasse Ulm
Electronic Banking
Neue Straße 66
89073 Ulm
Umsatzsteuer ID:  DE147040301
Gläubiger-ID:  DE25ZZZ00000089923
Berater
Hotline
0731 101-960
eb@sparkasse-ulm.de
Besteller:   (Firmenstempel oder Anschriftsdaten)
Ansprechpartner:
Telefon:
eMail:
Bestellung SPG-Verein 4.x
bei der Sparkasse Ulm erfolgen.
(Konto)
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Wichtiger Hinweis: Die Nutzung des PC-Programmes SPG-Verein ist an das Bestehen einer Kontoverbindung mit unserem Haus gekoppelt. Mit der Auflösung der Kontoverbindung zur Sparkasse erlischt gleichzeitig das Nutzungsrecht für die Software!
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von zurzeit 19 %. Die entstehenden Kosten werden immer jährlich im Voraus belastet. Die erste Belastung erfolgt im Folgemonat nach Eingang des Vertrages. Die Abbuchung der anfallenden Kosten soll ohne weitere Rechnungsstellung zu Lasten des Kontos
Software SPG-Verein
- Nutzungsrecht und Softwarepflege (Online-Updates)
- Support, sofern vom Programm verursacht (ohne Berechnung)
EB-Service wird nach Zeitaufwand abgerechnet:
Beratung zur Installation, Upgrade von SPG-Verein 3x, Programmeinweisung, Schulung von neuen Funktionären, Unterstützung Beitragseinzug, Unterstützung Listenerstellung etc.
->50% Rabatt auf Stundensatz Electronic Banking-Berater (aktuell 96,00 €/h) Abrechnungseinheit pro 1/2h
  pro Monat
  EUR
  6,00
Folgende Mindestanforderungen an Hard- und Software sind zu erfüllen:
Prozessor: x86-Prozessor mit 1 GHz oder x64-Prozessor mit 1,4 GHz (Empfohlen: 2,0 GHz oder schneller)Farbmonitor (mind. 1024x768), Drucker, MausFestplattenspeicher mind. 6 GB freiArbeitsspeicher mind. 4 GB (Empfohlen: 8 GB oder mehr)Win 10 / Windows Server 2008, 2012, 2016 (32/64 Bit)
Im Leistungsumfang ist sowohl die Softwareüberlassung als auch die Softwarepflege enthalten. 
Die Einzelheiten sind in den beigefügten „Sonderbedingungen Softwareüberlassung“ und „Sonderbedin-gungen EB-Service“ geregelt, die Gegenstand dieses Vertrages sind und von mir als Vertragsbestandteile anerkannt werden. 
Ich versichere hiermit, dass die Hard- und Softwarevoraussetzungen für den Einsatz der Software gemäß den Mindestanforderungen von mir erfüllt werden.
Ort, Datum
Rechtsverbindliche Unterschrift
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Leistungsbeschreibung Vereinsverwaltungssoftware SPG-Verein 4.x
Allgemeines
MandantenfähigkeitNetzwerkfähigkeitPasswortschutzListen-/EtikettengeneratorListenausgabe wahlweise über Drucker oder BildschirmDokumentation (ausführliches Handbuch)kontextbezogene Hilfefunktion 
Mitgliederverwaltung
Hier verbirgt sich all das, was man heute in mühseliger Kleinarbeit in Karteikarten einträgt. Die Mitgliederdatei kann für unterschiedliche Auswertungen genutzt werden: zum Beispiel als Liste nach verschiedenen Kriterien geordnet oder auch für den Ausdruck von Adressaufklebern.
Sortierung und Selektion sämtlicher DatenfelderFreie Vergabe der MitgliedsnummerKontonummernprüfung anhand div. PrüfmethodenAdressaufkleberEintritts-/Austrittsbriefesämtliche Änderungen werden protokolliert und können in einem Änderungsprotokoll ausgegeben werden. So lässt sich die chronologische Entwicklung eines jeden Mitgliedersatzes nachvollziehen.Erstellung von Rundschreibenkomfortable SuchmöglichkeitMassenänderung zur Aktualisierung bestimmter Datenfelder innerhalb des GesamtbestandesAnlegen von ZusatzfeldernHinterlegung von ArchivdatenRückfragen beim Löschen von Datensätzen
Beitragsverwaltung
Aus den Angaben bei den Mitgliederstammdaten werden automatisch zu den entsprechenden Terminen Sollstellungen durchgeführt. Zur Beitragsverwaltung gehört ebenso das Erfassen der eingegangenen Beitragszahlungen wie auch ein integriertes Mahnwesen.
Zahlungsrhythmus = monatlich/viertelj./halbj./jährl. und individuellModi = SEPA-Lastschrift/Rechnung/BarzahlungSimulation einer Beitragserhebung zur Ermittlung des BeitragsaufkommensAbrechnung von individuellen BeträgenBeschriftung von Vordrucken (incl. Überweisung/Zahlschein)Individuelle Gestaltung des Mahn- und Rechnungstextesbelegloser Zahlungsverkehr (SEPA)3-stufiges MahnwesenMitgliedskonto mit Anzeige von EinzelumsätzenSaldenliste über aktuelle Kontostände (OP-Liste)
Stammdatenverwaltung
In den Stammdaten werden Informationen hinterlegt, die innerhalb des Vereins generelle Gültigkeit besitzen. Sie bilden die Grundlage für die Einrichtung eines neuen Datenbestandes.
Vereinsanschrift und BankverbindungVerwaltung von BankleitzahlenVerwaltung von Abteilungen/Sparten incl. BeiträgeVerwaltung von Funktionen/Ehrungen
Sonstiges
Statistik - auch grafisch darstellbarMitgliederstruktur des Vereins - Grundlage Meldestatistik LSBUnterteilung in männliche/weibliche und aktive/passive MitgliederUnterteilung nach Abteilungen und AltersstrukturKarteiverwaltung (Speicherung weiterer Informationen)Datensicherung direkt aus dem Programm herausDateiverwaltung über die intern verwalteten Dateienkomfortable Verwaltung der DatenträgeraustauschdateienPlz-VerzeichnisDatenexport (z.B. nach Word)Datenimport (z.B. für die Übernahme aus einer Fremdanwendung)personalisierter Email-Versand von Briefen/Rechnungen/Mahnungen
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Sonderbedingungen Softwareüberlassung
§ 1   Vertragsgegenstand1.1 Vertragsgegenstand ist die auf die Laufzeit des Vertrages begrenzte Überlassung der Zahlungsverkehrssoftware SPG-Verein 4.x 
(nachfolgend „Software“ genannt) und die im Lieferumfang enthaltenen Programmdokumentationen. Der nähere Inhalt der Software ergibt sich aus der beigefügten Leistungsbeschreibung, die Gegenstand des Vertrages ist.
1.2 Die Sparkasse Ulm übernimmt die Pflege der im Bestellformular näher beschriebenen vertragsgegenständlichen Software SPG-Verein 4.x. 
Im Rahmen des Softwareüberlassungsvertrages erhält der Kunde alle, für den Einsatz freigegebenen Verbesserungen und 
Aktualisierungen der benannten Software als Update kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung von Updates erfolgt nach Wahl der Sparkasse Ulm entweder auf elektronischem Wege (Online-Update) oder durch Bereitstellung auf einem Datenträger. Die geschuldete Pflegeleistung bezieht sich ausschließlich auf die jeweils aktuelle Version der vertragsgegenständlichen Software.
1.3 Nicht im Leistungsumfang enthalten sind große funktionale Änderungen der Software, der Wechsel auf andere Betriebssystemplattformen und Schulungen. Diese Leistungen werden dem Kunden gesondert angeboten. 
1.4 Installationen (Einzelplatzinstallationen und Netzwerkinstallationen) und Einweisungen werden nur auf Grund einer gesonderten Vereinbarung mit der Sparkasse Ulm erbracht. Nach erfolgter Installation wird die Sparkasse Ulm einen entsprechenden Programmtest 
durchführen.
1.5 Der Kunde verpflichtet sich immer die neueste Version der überlassenen Software einzusetzen und nur jeweils Fragen zu diesem Ver-sionsstand an die Hotline zu richten. Die Hotline erreicht der Kunde unter der Rufnummer (0731) 101-960, jeweils Montag bis Donnerstag von 08:00 - 17:00 Uhr, Freitag von 08:00 - 16:30 Uhr. Änderungen in der Erreichbarkeit, Leistungsumfang und Kosten der Hotline werden Vertragskunden zeitnah mitgeteilt. Die Hotline ist derzeit ein zusätzlicher Service der Sparkasse Ulm und nicht Bestandteil des Softwareüberlassungsvertrages. Die Sparkasse Ulm behält sich vor, diese Leistung künftig gegen ein entsprechendes Entgelt zu erbringen.
1.6 Eine über den Vertragsumfang hinausgehende Leistungsverpflichtung besteht seitens der Sparkasse Ulm nicht. Dies gilt insbesondere hinsichtlich über den eigentlichen Vertragsgegenstand hinausgehender Wartungsarbeiten, es sei denn sie erfolgen aus einer Gewähr-leistungsverpflichtung der Sparkasse Ulm. Entsprechendes gilt bezüglich der Herstellung der Betriebsbereitschaft der Software und der Systemumgebung.
1.7 Die Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung seitens des Kunden, durch Einwirkung Dritter oder durch höhere Gewalt verursacht wurden, ist nicht Gegenstand des Vertrages. Insoweit ist im Einzelfall eine Zusatzvereinbarung zu 
schließen, die seitens des Kunden gesondert zu vergüten ist. Gleiches gilt für Schäden und Störungen, die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort, durch Fehler oder Nichtleistung der Stromversorgung, fehlerhafte Hardware oder sonstige, nicht von der Sparkasse Ulm zu vertretenden Einwirkungen verursacht werden.
§ 2   Einräumung einer Lizenz, Urheberrecht, Umfang und Art der Nutzung2.1 Die Sparkasse Ulm räumt dem Kunden das nicht ausschließliche, nicht übertragbare und auf die Laufzeit des Vertrages befristete 
Nutzungsrecht an der Software ein.
2.2 Die Sparkasse Ulm gewährt dem Kunden das Recht, eine Kopie der Software auf einem einzelnen Computer zu benutzen oder, 
entsprechend einer vertraglichen Zusatzvereinbarung, in einem Netzwerk einzusetzen. Die gleichzeitige Nutzung der Software auf 
mehreren Rechnern oder Netzwerken ist nur nach vorheriger Zustimmung der Sparkasse Ulm zulässig.
2.3 Eine ganze oder teilweise Reproduktion der Software oder sonstiger Unterlagen ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Kopien, 
Abschriften in maschinenlesbarer oder ausgedruckter Form, die der Kunde ausschließlich für den eigenen Gebrauch, insbesondere zu Sicherungs- und Archivierungszwecken anfertigt. Der Kunde verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Sparkasse Ulm, Dritten keinen Einblick in die Unterlagen zu gewähren.
2.4 Eine Weitergabe der Software an Dritte ist nicht zulässig.
§ 3   Leistungsinhalt3.1 Die Sparkasse Ulm gewährleistet die Übereinstimmung des Programms mit der bei Vertragsabschluß gültigen und dem Kunden vor Vertragsabschluß überlassenen Leistungsbeschreibung. Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass es nicht möglich ist,
Datenverarbeitungsprogramme so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind.
3.2 Die Sparkasse Ulm übergibt dem Kunden die Software in installationsfähiger Form zusammen mit einer Installationsanweisung. 
Der Kunde ist für die Erfüllung der von der Sparkasse Ulm definierten Hardware- und Software-Voraussetzungen verantwortlich.
Diese ergeben sich aus den „Mindestanforderungen SPG-VEREIN 4.x“,die Gegenstand dieses Vertrages sind.
3.3 Soweit eine Einführungsunterstützung durch die Sparkasse Ulm vom Kunden gewünscht wird, ist diese, wie auch die Schulung der Mitarbeiter des Kunden, gesondert zu vereinbaren.
3.4 Die Software wird vor Übergabe von der Sparkasse Ulm auf Virenfreiheit untersucht.
§ 4   Anpassung der NutzungsentgelteDie Sparkasse Ulm ist berechtigt, eine Anpassung des vertraglich vereinbarten Nutzungsentgelts vorzunehmen. Sie ist jedoch verpflichtet, den Kunden spätestens 3 Monate vor Inkrafttreten der Anpassung des Nutzungsentgelts zu informieren. Wird das Nutzungsentgelt um mehr als 10% erhöht, so kann der Kunde das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 6 Wochen auf das der Erhöhung vorhergehende 
Monatsende kündigen. Für die Dauer der Kündigungsfrist wird der Vertrag zu den vereinbarten Konditionen unverändert fortgeführt.
§ 5   Gewährleistung5.1 Die Sparkasse Ulm übernimmt die Gewähr dafür, dass die Software bei ihrer Lieferung nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder wesentlich mindern. Ebenso übernimmt die 
Sparkasse Ulm die Gewähr dafür, dass die überlassene Software die vereinbarten Funktionen erfüllt. 
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Sonderbedingungen Softwareüberlassung
5.2 Offensichtliche Fehler hat der Kunde auch dann, wenn er nicht Kaufmann ist, der Sparkasse Ulm binnen einer Frist von zwei Wochen ab Entdeckung des Fehlers mitzuteilen, als Kaufmann hingegen unverzüglich nach Entdeckung. Bei Nichteinhaltung dieser Frist erlöschen Gewährleistungsanrechte des Kunden bezüglich dieser Fehler. Untersuchungs- und Rügepflichten des kaufmännischen Kunden bleiben unberührt. Falsch- und Zuweniglieferungen sind insoweit auch bei erheblichen Abweichungen unverzüglich zu rügen.
5.3 Mitgeteilte Fehler an der Software sowie fehlerhafte Pflegeleistungen sind von der Sparkasse Ulm kostenfrei zu beseitigen. 
Sofern Fehler nicht telefonisch, schriftlich oder durch Einsatz des Fernwartungstools „Netviewer“ im sogenannten Show-Modus analysiert und behoben werden können, wir die Sparkasse Ulm einen Mitarbeiter beauftragen, den Fehler vor Ort zu beheben. Sofern der Kunde mit der Sparkasse Ulm eine Zusatzvereinbarung über den Einsatz des Fernwartungs-Tools „Netviewer“ im sogenannten Do-Modus getroffen hat, ist die Sparkasse Ulm berechtigt vor Erbringung des Vorort-Service durch einen Mitarbeiter, eine Fehleranalyse und -behebung auf diesem Wege zu erreichen. Erweist sich eine Fehlerbeseitigung als unmöglich, ist die Sparkasse Ulm zur Ersatzlieferung berechtigt.
5.4 Programmfehler, Änderungsnotwendigkeiten und sonstige die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen anzeigende Umstände sind vom Kunden der Sparkasse Ulm umgehend mitzuteilen. 
5.5 Kommt die Sparkasse Ulm ihrer Verpflichtung aus Ziffer 5.3 nicht nach, so kann der Kunde wahlweise die vereinbarte Vergütung 
angemessen herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzansprüche des Kunden bleiben unberührt.
5.6 Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren innerhalb einer Frist von 2 Jahren ab Übergabe der Software. Ist der Kunde 
Kaufmann, beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, beginnend mit der Übergabe der Software.
Treten innerhalb der jeweils gültigen Gewährleistungsfrist Mängel auf, so verlängert sich die Gewährleistungsfrist um den Zeitraum, 
währenddessen eine Beseitigung erfolgt. Mehrere solche aufeinander folgenden Zeiträume gelten als ein Zeitraum im Sinne des 
vorhergehenden Satzes.
Die Sparkasse Ulm übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die überlassene Software den individuellen Erfordernissen des Kunden entspricht, außer wenn der Kunde Verbraucher ist und die Sparkasse Ulm Beschaffenheitsgarantien zugesichert hat.
Die Sparkasse Ulm übernimmt ebenfalls keine Gewähr für solche Fehlerzustände, die durch Hardware, Software Dritter oder durch sonstige Dateneinflüsse verursacht werden, etwa Schäden aus importierten Schadprogrammen (wie zum Beispiel Viren)
5.7 Der Kunde ist verpflichtet, der Sparkasse Ulm nachweisbare Unterlagen über Art und Auftreten von Abweichungen von der 
Leistungsbeschreibung zur Verfügung zu stellen.
5.8 Voraussetzung für den Gewährleistungsanspruch ist die vertragsgemäße Nutzung der Software durch den Kunden. Der Kunde hat keine Rechte bei Sachmängeln, wenn er die Software auf einer Soft- und/oder Hardwareumgebung nutzt, die nicht den im Bestellformular bzw. nicht den in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Mindestvoraussetzungen entspricht.
§ 6   Haftung
6.1 Die Vertragsparteien haften einander unbeschränkt für die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung von Pflichten aus diesem 
Vertrag und tragen etwaige Schäden in vollem Umfang, wenn die andere Partei die ihr diesem Vertrag obliegenden Pflichten erfüllt hat.
6.2 Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften die Parteien einander nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) und beschränkt auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird. Vorstehende Einschränkungen gelten nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit.
6.3 Die Parteien haften einander nicht für Schäden, die von dritter Seite, mit Ausnahme ihrer Erfüllungsgehilfen, oder durch höhere Gewalt verursacht worden sind, insbesondere durch unverschuldete Stromsperren, Betriebs- und Verkehrsstörungen.
6.4 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und 
entsprechender Anfertigung von Datensicherungen durch den Kunden eingetreten wäre.
6.5. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der Sparkasse Ulm.
§ 7   Vertragsdauer und Kündigung
7.1 Die Vereinbarung wird mit Unterzeichnung der Vereinbarung und Auslieferung der Software an den Kunden wirksam.
7.2 Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende durch jeden der Vertragspartner gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
7.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
7.4 Die Kündigung bedarf der Schriftform.
7.5 Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses erlischt das Nutzungsrecht des Kunden an der Software. Bei Vertragsbeendigung ist der Kunde zur Löschung sämtlicher beim Kunden vorhandener Programmexemplare und zur Rückgabe vorhandener Originaldatenträger sowie der im Lieferumfang enthaltenen Programmdokumentation verpflichtet.
§ 8   Sonstiges
8.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.
8.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem 
vorliegenden Vertrag ist das für den Sitz der Sparkasse Ulm zuständige Gericht, wenn der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
8.3 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Ulm (AGB). Die AGB hängen/liegen in den Kassenräumen des Sparkasse Ulm zur Einsichtnahme aus oder können unter www.sparkasse-ulm.de/agb abgerufen werden.
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Sonderbedingungen EB-Service
§ 1   Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages sind die im Rahmen der Softwarebestellung oder separat bei der Sparkasse Ulm als Auftragnehmer beauftragten Supportdienstleistungen bzw. Dienstleistungen Electronic Banking durch den Käufer/Nutzer der Software
§ 2   Leistungsumfang
Die Supportdienstleistungen beinhalten:
Diagnose von Fehlern, Hilfe bei Erstinstallation/Ersteinrichtung,Behebung von Funktionsstörungen, Beratung über Maßnahmen zur Funktionserhaltung sowie telefonischer Support (ggf. unter Einsatz von einer Fernwartungssoftware), oder einem Einsatz vor Ort beim Besteller.
§ 3   Leistungszeiten
Die EB-Service Supportdienstleistungen finden zu unseren Service-Zeiten statt – siehe www.spkulm.de/ansprechpartner.
§ 4   Mitwirkungspflichten des Nutzers
Der Nutzer hat jeweils die aktuelle Softwareversion vorzuhaltenDer Nutzer hat vor der Supportdienstleistung eine eigene Datensicherung vorzunehmen. Der Nutzer hat die zur Software gehörende Anwenderdokumentation zu beachten und bei Fehler oder Mängelmeldungen verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung und Dokumentation der Fehler zu ergreifen, wie z.B. Erstellen eines Mängelberichts, Systemprotokollen und Speicherauszügen, betroffener Ein- und Ausgabedaten, oder sonstiger geeigneter Unterlagen. Die Sparkasse Ulm ist von Ihren Verpflichtungen nach Ziffer 2 befreit, solange der Nutzer seiner Mitwirkungspflicht nach Ziffer 4 a bis c nicht nachkommt. Bei Installation der Software im Netzwerk ist die Mitwirkung des System- und Netzwerkadministrators erforderlich. 
§ 5   Datenschutz und Geheimhaltung
Durch den Auftragnehmer werden im Rahmen der Supportdienstleistungen keine personenbezogenen Daten für den /des Auftraggebers verarbeitet. Der Betrieb der Software und der hierzu erforderlichen Systeme gemäß Ziffer 1 erfolgt durch den Auftraggeber selbst. Im Zusammenhang mit den Supportdienstleistungen des Auftragnehmers ist eine ungewollte Kenntnisnahme von personenbezogenen 
Daten durch den Auftraggeber bei Fernzugriff auf die Systeme durch den Auftragnehmer auszuschließen. 
Soweit im Rahmen der Ausführung von Supportdienstleistungen den Vertragsparteien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten sowie als vertraulich gekennzeichnete Geschäftsangelegenheiten bekannt werden, sind die Vertragsparteien verpflichtet diese vertraulich zu behandeln und gegenüber Dritten geheim zu halten. Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und tragen für deren Einhaltung Sorge.  Die vorstehenden Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung der Zusammenarbeit fort. 
§ 6   Haftung
6.1 Die Vertragsparteien haften einander unbeschränkt für die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung von Pflichten aus diesem 
Vertrag und tragen etwaige Schäden in vollem Umfang, wenn die andere Partei die ihr diesem Vertrag obliegenden Pflichten erfüllt hat.
6.2 Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften die Parteien einander nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) und beschränkt auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird. Vorstehende Einschränkungen gelten nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit
6.3 Die Vertragsparteien haften einander nicht für Schäden, die von dritter Seite, mit Ausnahme ihrer Erfüllungsgehilfen, oder durch höhere Gewalt verursacht worden sind, insbesondere durch unverschuldete Stromsperren, Betriebs- und Verkehrsstörungen.
6.4 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und 
entsprechender Anfertigung von Datensicherungen, insbesondere nach Ziffer 4b durch den Käufer/Nutzer eingetreten wäre.
6.5. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der Vertragsparteien.
§ 7   Sonstiges
7.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.
7.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag ist das für den Sitz der Sparkasse Ulm zuständige Gericht, wenn der Nutzer ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
7.3 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Ulm (AGB). Die AGB hängen/liegen in den Kassenräumen des Sparkasse Ulm zur Einsichtnahme aus oder können unter www.sparkasse-ulm.de/agb abgerufen werden.
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